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GESETZ UND DEKRET ÜBER DEN FINANZAUSGLEICH 

ZWISCHEN DEN GEMEINDEN; ÄNDERUNGEN 

Das per 1. März 2016 in Kraft gesetzte kantonale Ge-

setz über den Finanzausgleich zwischen den Gemein-

den (Finanzausgleichsgesetz, FiAG) bezweckt die Ver-

ringerung von Unterschieden in der finanziellen Ausstat-

tung der Gemeinden, soweit – vereinfacht ausge-

drückt – diese Unterschiede auf Faktoren basieren, 

welche die einzelnen Gemeinden nicht oder nur be-

grenzt selber beeinflussen können. Konkret geht es um 

einen Finanz- und Lastenausgleich. Ein erster Bericht zu 

den Wirkungen des Finanzausgleichs stellt nun fest, 

dass die Ausgleichsinstrumente ihre Wirkung wohl erzie-

len, dass jedoch in einigen Bereichen Optimierungs-

bedarf besteht. Deshalb schlägt der Regierungsrat nun 

beispielsweise vor, die bisweilen zu starke Wirkung des 

Soziallastenausgleichs mit einer Senkung des Grund-

betrags zu korrigieren. Gleichzeitig soll die nach Dafür-

halten der Verfasser des Wirkungsberichts nicht immer 

klare Verteilwirkung beim räumlich-strukturellen Lasten-

ausgleich u.a. durch die Einführung eines neuen Indi-

kators behoben werden. Während bisher im Wesentli-

chen die Fläche der Gemeinde als Indikator diente, 

soll neu die Strassenlänge pro Kopf auf dem Gemein-

degebiet ausschlaggebend sein, wobei einzig Stras-

sen mit einer Breite ab 2.80 Meter berücksichtigt wer-

den. Für die Gemeinde Bözberg, die infolge der gros-

sen Fläche erhebliche Beiträge im Rahmen des räum-

lich-strukturellen Lastenausgleichs erhält, hätte der 

geplante Strategiewechsel besonders negative Fol-

gen. In Zahlen ausgedrückt: Beim Soziallastenaus-

gleich würde zwar eine Entlastung von rund 

Fr. 36'000.00 resultieren, im Bereich des räumlich-

strukturellen Lastenausgleichs hingegen eine Mehrbe-

lastung (Mindereinnahmen) von Fr. 368'923.00.  

 

Unter dem Strich ergäbe sich für die Gemeinde Böz-

berg neu ein um Fr. 332'923.00 tieferer Finanzaus-

gleichsbetrag, was 6.5 Steuerfussprozenten entsprä-

che. Angesichts dieser Ausgangslage und insbeson-

dere in Anbetracht der nachweislich mangelhaften 

Datenbasis, welche den neuen Berechnungen zu-

grunde gelegt wurde, hat sich der Gemeinderat Böz-

berg im Rahmen der Anhörung zu den geplanten Än-

derungen kritisch vernehmen lassen und hat diese ent-

schieden abgelehnt, um völlig ungerechtfertigte Kür-

zungen im Bereich des räumlich-strukturellen 

Lastenausgleichs von unserer Gemeinde abzuwen-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEINDEBESCHWERDE 

Im Nachgang zur Einwohnergemeindeversammlung 

vom 27. November 2024 sind beim Departement 

Volkswirtschaft und Inneres (DVI) drei Beschwerden er-

hoben worden. Gegenstand der Beschwerden bildete 

im Wesentlichen der Umstand, dass die Vorsitzende an 

der Gemeindeversammlung nicht über einen dort ge-

stellten Antrag eines Versammlungsteilnehmers hatte 

abstimmen lassen, mit insbesondere der Begründung, 

die Materie falle nicht in den Zuständigkeitsbereich der 

Gemeindeversammlung, es dürfe deshalb nicht dar-

über abgestimmt werden. Mit Entscheid vom 20. März 

2025 hat das angerufene Departement die Beschwer-

den abgewiesen unter Hinweis auf die fehlende Zu-

ständigkeit der Gemeindeversammlung in der Sache, 

und der Feststellung, die Vorsitzende habe zu Recht 

nicht über den Antrag abstimmen lassen.  
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ORTSCHAFTSNAMEN LINN 

Zur Erinnerung: Am 11. März 2025 hat der Generalsek-

retär des Departments Volkswirtschaft und Inneres das 

Gesuch um Wiederherstellung des Ortschaftsnamens 

Linn vor allem unter Hinweis auf das demokratische Zu-

standekommen des Gemeindenamens Bözberg ab-

gewiesen.  

Nun haben der Verein ProLinn und drei Privatpersonen 

gegen diesen Entscheid Beschwerde beim Verwal-

tungsgericht des Kantons Aargau erhoben. Der Ge-

meinderat nimmt mit Bedauern und Unverständnis von 

diesem Schritt Kenntnis. 

 

 

 

VANDALISMUS UND SCHMIEREREIEN 

Anfang April 2025 musste der Gemeinderat feststellen, 

dass beim Buswartehäuschen Bächle, beim neu sa-

nierten Spielplatz Chapf, beim Velokeller Chapf und 

bei einer Holzbank Graffiti / Sprayereien angebracht 

wurden.  

Der Gemeinderat findet es inakzeptabel, dass immer 

wieder öffentliche Einrichtungen beschädigt werden 

und teuer mit Steuergeldern repariert oder gereinigt 

werden müssen. 

Die Täterschaft wird dringend aufgefordert, sich umge-

hend bei uns zu melden. Dann können wir eine gütli-

che Einigung suchen. Bei ausbleibender Rückmel-

dung erstatten wir in den nächsten Tagen Strafanzeige 

bei der Polizei. 

Hinweise zur Täterschaft nimmt die Gemeindekanzlei 

unter verwaltung@boezberg.ch oder telefonisch 

056 460 24 60 entgegen und behandelt die Hinweise 

vertraulich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEINDEBEITRÄGE AN BIENENHALTER  

Die Gemeinde Bözberg bezahlt auch die-

ses Jahr einen Beitrag an die Bienenhal-

tung. Die Bienenhalter werden gebeten, 

der Abteilung Finanzen (Telefon 056 460 

24 70, E-Mail: finanzen@boezberg.ch) die 

per März 2025 gehaltene Anzahl Bienenvölker und die 

Auszahlungsadresse mit IBAN-Nummer bis am 31. Mai 

2025 zu melden. 

Die gemeldeten Zahlen werden mit den an den Kan-

ton gemeldeten Bienenvölkern abgeglichen. Die Aus-

zahlung erfolgt im Monat Juni. 

 

 

 

HINWEISE FÜR HUNDEHALTER 

 

Die Hundehalterinnen und Hundehalter werden gebe-

ten, der Abteilung Finanzen bis 15. Mai 2025 alle Mu-

tationen bekannt zu geben (finanzen@boezberg.ch) 

oder selbst im AMICUS einzutragen. Bei Neuanmeldun-

gen bedarf es zusätzlich einer Kopie des Heimtieraus-

weises oder Impfpasses. 

Ende Mai 2025 werden die Rechnungen für die Hun-

desteuer 2025 verschickt. Die Hundesteuer beträgt 

Fr. 120.00. Taxpflichtig sind Hunde ab dem 3. Le-

bensmonat. Die Hundesteuer wird per 1. Mai für das 

ganze Jahr fällig, unterjährige Zu- / Abgänge werden 

nicht mehr berücksichtigt. 

Ausdrücklich erinnern wir Sie an dieser Stelle noch ein-

mal an die Leinenpflicht im Wald und am Waldrand 

während der Brut- und Setzzeit der Wildtiere vom 

1. April bis 31. Juli.  

Zudem bitten wir Sie als Hundehalter, unbedingt zu be-

achten, dass es generell ausserhalb von privatem, 

nicht öffentlich zugänglichem Areal ausdrücklich ver-

boten ist, Hunde unbeaufsichtigt laufen zu lassen, und 

dass bei Begegnungen mit Menschen und anderen 

Tieren darauf zu achten ist, dass Hunde an der Leine 

geführt werden. 

Verstösse gegen die entsprechenden Bestimmungen 

des Polizeireglements und der Hundegesetzgebung 

können strafrechtlich geahndet werden. 
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WAHLBÜRO / APP «VOTEINFO» 

Die App «Votelnfo» von Bund und Kan-

tonen liefert an Abstimmungssonnta-

gen von Eidgenössischen und Kanto-

nalen Abstimmungen, ab 12.00 Uhr, 

nicht nur laufend aktualisierte Ergeb-

nisse zu den Abstimmungen. Sie informiert ebenfalls 

über die einzelnen Vorlagen im Detail mit Texten, Bil-

dern oder Videos. 

Die App kann im App-Store oder Google PlayStore  

kostenlos heruntergeladen werden 

Am Sonntag, 18. Mai 2025, finden die nächsten Ab-

stimmungen statt.  

 

So stimme ich richtig ab 

Sie können Ihre Stimme brieflich oder an der Urne ab-

geben. Eine gültige Stimmabgabe ist nur mit den amt-

lichen Wahl- und Stimmzetteln möglich, welche von 

Ihnen persönlich und handschriftlich ausgefüllt und in 

das Stimmzettelkuvert gelegt werden müssen. Wichtig: 

Unterschreiben Sie den Stimmrechtsausweis und legen 

Sie diesen und das Stimmzettelkuvert in das Antwortku-

vert, sodass die Adresse der Gemeinde im Sichtfenster 

lesbar ist. 

Bei der brieflichen Stimmabgabe führt ein nicht unter-

schriebener Stimmrechtsausweis zur Ungültigkeit der 

Stimm- und Wahlzettel. 

 

 

 

ZURÜCKSCHNEIDEN VON ÜBERHÄNGENDEN BÄU-

MEN UND STRÄUCHERN 

Alle Anwohnenden an Strassen und öffentlichen We-

gen werden gebeten überhängende Äste auf die 

lichte Höhe von mindestens 4,50 m über Strassen und 

2,50 m über Gehwegen zurückzuschneiden (§§ 109, 

110 und 111 Baugesetz (BauG)) und § 42 Bauverord-

nung (BauV). 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit muss bei Pflanzun-

gen, Grünhecken usw., an Einmündungen und Stras-

senabzweigungen die freie Durchsicht in der Höhe zwi-

schen 0,60 m bis 3,00 m gewährt bleiben. Einzelne, 

die Sicht nicht hemmende Bäume, Stangen und Mas-

ten sind innerhalb der Sichtzonen zugelassen. Hecken 

und Sträucher sind gegenüber den Gemeindestrassen 

auf 60 cm und gegenüber der Kantonsstrasse auf 1 m 

Abstand zurückzuschneiden (§ 111 BauG). 

Diese Abstände sind auch in der Vegetationszeit dau-

ernd eingehalten. 

Ebenso muss sichergestellt werden, dass die Strassen-

lampen, Verkehrsschilder, Strassenbezeichnungen, 

Hausnummern und Hydranten nicht von Pflanzen ein-

gewachsen sind und somit deren Funktion nicht mehr 

wahrgenommen werden kann.  

Wir bitten Sie, Ihre Sträucher und Bäume selbst zurück-

zuschneiden oder zurückschneiden zu lassen. Für Ihre 

geschätzte Kooperation danken wir Ihnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICHER UNTERWEGS MIT DEM E-TROTTINETT 

Der Touring Club Schweiz 

(TCS) macht auf folgende 

Verhaltensweisen mit dem 

E-Trottinett aufmerksam:  

Das E-Trottinett hat in den 

letzten Jahren einen rasan-

ten Aufschwung erlebt, doch mit dem Anstieg der Un-

fälle sind bestimmte Regeln wichtig. Sie gelten als mo-

torisierte Fahrzeuge – das Fahren auf Trottoirs und in 

Fussgängerzonen ist verboten. Radwege oder die 

Fahrbahn müssen genutzt werden und die Strassenver-

kehrsordnung ist einzuhalten. Licht ist bei Tag und 

Nacht Pflicht. 

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h und die 

Leistung darf 500 Watt nicht übersteigen. Ein Helm so-

wie Schutzhandschuhe werden dringend empfohlen, 

besonders bei schlechter Sicht. 

Mindestalter: 14 Jahre. Zwischen 14 und 16 ist ein Füh-

rerausweis der Kategorie M (für Motorfahrräder) oder G 

(für land- und forstwirtschaftliche Motorfahrzeuge) nö-

tig. Verstösse wie das Missachten der Regeln oder das 

Fahren mit ungeeigneten Geräten führen zu Bussen 

oder Fahrzeugbeschlagnahmung. 

 

 

 

"AKTION EINGELADEN" DES KANTONS AARGAU  

Mit der "Aktion Eingeladen" heisst der Kanton Aargau 

Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger herzlich willkom-

men. Vom 1. April 2024 bis 31. Dezember 2025 ha-

ben die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger die Gele-

genheit, rund 60 Museen, Schlösser und Ausstellungs-

häuser in der neuen Wohnregion gratis zu entdecken. 

Zum Start der Aktion erhalten die Neuzuzügerinnen und 

Neuzuzüger, die im Jahr 2023 zugezogen sind, einen 

Flyer mit zwei Gutscheinen für Gratis-Eintritte direkt an 

die neue Postadresse. 
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professionell – individuell – unentgeltlich 

Angebot für alle, die Kinder von 0-5 Jahren betreuen. 

www.mvb-aargau.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Diagnose Demenz verändert den Alltag – für Be-

troffene wie ebenso für ihre Angehörigen. Wir von der 

Spitex Region Brugg AG wissen, welche Herausforde-

rungen dies mit sich bringt und bieten Ihnen professio-

nelle Unterstützung. Unser speziell geschultes Team be-

gleitet Menschen mit Demenz mit viel Geduld, Fach-

wissen und Einfühlungsvermögen. Wir helfen dabei, 

den Alltag zu strukturieren, höhere Fähigkeiten zu för-

dern und für eine sichere und liebevolle Umgebung zu 

sorgen. Gleichzeitig entlasten wir Angehörige, geben 

praktische Tipps und stehen beratend zur Seite. 

Unser Ziel ist es, dass Menschen mit Demenz so lange 

wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben 

können – mit der bestmöglichen Pflege und Betreu-

ung. 

 

Kontaktieren Sie uns für ein 

unverbindliches Beratungs-

gespräch. Wir sind für Sie 

da! 

 

 

 

Spitex Region Brugg AG 

Schwimmbadstrasse 4 056 556 00 00 

5210 Windisch info@spitex-region-brugg.ch

 www.spitex-region-brugg.ch 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Einladung an alle Einwohnerinnen und Ein-

wohner 

 

Männertreff  

Interessierte Männer sind herzlich eingeladen zum 

Männertreff. Wir erfahren etwas über Bienen und Honig 

und bekommen Einblick in ein Bienenvolk, das wir 

auch öffnen werden. Achtung: es besteht Bienenstich-

gefahr. Für Fragen oder zur Bildung von Fahrgemein-

schaften steht Thorsten Bunz gern zur Verfügung: 

bunz@refkbm.ch oder Tel. 056 441 16 52. 

Freitag, 9. Mai, 19.30 Uhr in der Belegstation Kumet, 

Villigen 

 

Fiire mit de Chliine  

Ein kurzer Gottesdienst für die Kleinsten 

unserer Einwohner. Diesmal geht es um 

das Thema Wasser. Wasser brauchen 

wir zum Leben. Wir hören eine Ge-

schichte von Jesus, als er an einem 

Brunnen einer Frau vom Wasser des Le-

bens erzählt.  

Samstag, 10. Mai, 16.00 Uhr in der Kirche Bözberg  

 

Seniorennachmittag  

Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag für alle 

Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 65. Altersjahr: 

Erika Birrfelder nimmt uns mit auf eine Bilderreise und 

erzählt vom Reisen und Leben in Australien. Das Senio-

renteam serviert ein feines Zvieri. Wir bitten für die Vor-

bereitung um Anmeldung bis 

am Montag, 12. Mai online auf 

www.refkbm.ch/anmelden 

oder per E-Mail an senio-

ren@refkbm.ch oder telefo-

nisch an Tl. 056 441 16 52 

(Pfarramt).  

Donnerstag, 15. Mai um 14.00 

Uhr im Kirchgemeindehaus Böz-

berg 

 

Informationen zu den Anlässen auf www.refkbm.ch  

 

 

 

 

http://www.mvb-aargau.ch/
http://www.spitex-region-brugg.ch/
http://www.refkbm.ch/













